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AGB - Allgemeine
Geschaftsbedingungen

Version 2.2 — Stand: Mai 2026

1. Vertragsumfang und Gultigkeit

1.1. Alle Auftrdge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom
Auftragnehmer schriftlich und firmengeméaf} gezeichnet werden und verpflichten nur in
dem in der Auftragsbestitigung angegebenem Umfang. Einkaufsbedingungen des
Auftraggebers werden fiir das gegenstdndliche Rechtsgeschaft und die gesamte
Geschéftsbeziehung hiermit ausgeschlossen. Angebote sind grundsatzlich freibleibend.

1.2. Diese Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) gelten fiir alle gegenwdértigen und
zukiinftigen Dienstleistungen, die der Auftragnehmer gegeniiber dem Auftraggeber
erbringt, auch wenn im Einzelfall bei Vertragsabschluss nicht ausdriicklich auf die AGB
Bezug genommen wird.

1.3. Mit der Inanspruchnahme von Leistungen des Auftragnehmers gelten diese AGB als
akzeptiert.

2. Leistung und Prifung

2.1. Gegenstand eines Auftrages kann sein:
o Erstellung von Individualprogrammen
o Bereitstellung von Softwareprodukten
o Verkauf von Softwareprodukten
o Verkauf von Hardware-Komponenten
o Ausarbeitung von Organisationskonzepten
o Global- und Detailanalysen

o Lieferung von Bibliotheks- (Standard-)Programmen
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o Erwerb von Nutzungsberechtigungen fir Softwareprodukte

o Erwerb von Werknutzungsbewilligungen

o Mitwirkung bei der Inbetriebnahme (Umstellungsunterstiitzung)
o Betrieb von Hard- und Softwarekomponenten

o Beratung

o Programmwartung

o Sonstige Dienstleistungen

2.2. Software- und Plattform-Updates sowie Anderungen an angebotenen Leistungen sind
jederzeit zuldssig. Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber nach Moglichkeit vorab,
eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht.

2.3. Die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte und Programme (soweit in diesen
AGB von Software gesprochen wird, sind die beiden Begriffe synonym) erfolgt nach Art und
Umfang der vom Auftraggeber vollstindig zur Verfiigung gestellten bindenden
Informationen, Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu z&hlen auch praxisgerechte Testdaten
sowie Testmoglichkeiten in ausreichendem Ausmaf, die der Auftraggeber zeitgerecht, in
der Normalarbeitszeit und auf seine Kosten zur Verfliigung stellt. Wird vom Auftraggeber
bereits auf der zum Test zur Verfiigung gestellten Anlage im Echtbetrieb gearbeitet, liegt die
Verantwortung fiir die Sicherung der Echtdaten beim Auftraggeber.

2.4. Grundlage fir die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche
Leistungsbeschreibung, die der Auftragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund der ihm
zur Verfigung gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber
zur Verfiigung stellt. Diese Leistungsbeschreibung ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit und
Vollstdndigkeit zu tiberprifen und mit seinem Zustimmungsvermerk zu versehen. Spater
auftretende Anderungswiinsche kénnen zu gesonderten Termin- und Preisvereinbarungen
fihren.

2.5. Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bediirfen fiir das jeweils
betroffene Programmpaket einer Programmabnahme spéatestens vier Wochen ab Lieferung
durch den Auftraggeber. Diese wird in einem Protokoll vom Auftraggeber bestéatigt.
(Prifung auf Richtigkeit und Vollstdndigkeit anhand der vom Auftragnehmer akzeptierten
Leistungsbeschreibung mittels der unter Punkt 2.2. angefithrten zur Verfiigung gestellten
Testdaten). Lasst der Auftraggeber den Zeitraum von vier Wochen ohne
Programmabnahme verstreichen, so gilt die gelieferte Software mit dem Enddatum des
genannten Zeitraumes als abgenommen. Bei Einsatz der Software im Echtbetrieb durch den
Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als abgenommen. Etwa auftretende Méngel, das
sind Abweichungen von der schriftlich vereinbarten Leistungsbeschreibung, sind vom
Auftraggeber ausreichend dokumentiert dem Auftragnehmer zu melden, der um rasche
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mogliche Mangelbehebung bemiiht ist. Liegen schriftlich gemeldete, wesentliche Méngel
vor, das heifst, dass der Echtbetrieb nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann, so ist
nach Méngelbehebung eine neuerliche Abnahme erforderlich. Der Auftraggeber ist nicht
berechtigt, die Abnahme von Software wegen unwesentlicher Méngel abzulehnen.

2.6. Bei Bestellung von Bibliotheks-(Standard-)Programmen bestatigt der Auftraggeber mit der
Bestellung die Kenntnis des Leistungsumfanges der bestellten Programme.

2.7. Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausfiihrung des Auftrages gemafs
Leistungsbeschreibung tatsdchlich oder rechtlich unméglich ist, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dies dem Auftraggeber sofort anzuzeigen. Andert der Auftraggeber die
Leistungsbeschreibung nicht dahingehend bzw. schafft die Voraussetzung, dass eine
Ausfihrung moglich wird, kann der Auftragnehmer die Ausfiihrung ablehnen. Ist die
Unmadoglichkeit der Ausfliihrung die Folge eines Versdumnisses des Auftraggebers oder einer
nachtriglichen Anderung der Leistungsbeschreibung durch den Auftraggeber, ist der
Auftragnehmer berechtigt, vom Auftrag zuriickzutreten. Die bis dahin fiir die Tatigkeit des
Auftragnehmers angefallenen Kosten und Spesen sowie allfdllige Abbaukosten sind vom
Auftraggeber zu ersetzen.

2.8. Ein Versand von Programmtriagern, Dokumentationen und Leistungsbeschreibungen
erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Dariiber hinaus vom Auftraggeber
gewunschte Schulung und Erklarungen werden gesondert in Rechnung gestellt.
Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch des Auftraggebers.

2.9. Ausdrucklich weisen wir daraufhin, dass eine barrierefreie Ausgestaltung (insbesondere
von Websites), inshesondere iSd Bundesgesetzes iiber die Gleichstellung von Menschen mit
Behinderungen (BundesBehindertengleichstellungsgesetz — BGStG), des Bundesgesetzes
uber den barrierefreien Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen des Bundes
(WebZuganglichkeits-Gesetz — WZG) bzw. des mit 28. Juni 2025 in Kraft tretenden
Bundesgesetz Uber Barrierefreiheitsanforderungen fiir Produkte und Dienstleistungen
(Barrierefreiheitsgesetz — BaFG), nicht im Angebot enthalten ist, sofern diese nicht
gesondert/ individuell vom Auftraggeber angefordert wurde. Sollte die barrierefreie
Ausgestaltung nicht vereinbart worden sein, so obliegt dem Auftraggeber die Uberpriifung
der Leistung auf ihre Zuldssigkeit im Hinblick auf die hierfir einschldgigen gesetzlichen
Bestimmungen durchzufiihren. Ebenso hat der Auftraggeber von ihm bereit gestellte
Inhalte auf ihre rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken-, urheber- und
verwaltungsrechtliche Zuldssigkeit zu uUberprifen. Der Auftragnehmer haftet im Falle
leichter Fahrlédssigkeit oder nach Erfillung einer allfdlligen Warnpflicht gegeniiber dem
Auftraggeber nicht fiir die rechtliche Zuladssigkeit von Inhalten, wenn diese vom
Auftraggeber vorgegeben wurden.

2.10.  Eine Programmdokumentation wird nur dann erstellt und dem Auftraggeber iibergeben,
wenn dies ausdriicklich vereinbart wird. Gleiches gilt fiir die Ubergabe des Quellcodes. Die
Ubergabe setzt in jedem Fall die vollstindige Bezahlung voraus.
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2.11.  Allfdllige Systempassworter zu individuell fiir den Auftraggeber erstellten Leistungen
werden diesem nur bekanntgegeben, wenn a) kein Wartungs- oder Betreuungsauftrag fir
die vom Systempasswort betroffene Komponente (mehr) besteht, b) sdmtliche
Zahlungspflichten des Auftraggebers gegeniiber dem Auftragnehmer erfiillt sind, c) der
Auftragnehmer das Passwort bendtigt, um die Leistung dem Vertragszweck entsprechend
zu nutzen, anzupassen oder weiterzuentwickeln, und d) er gegeniiber dem Auftragnehmer
einen Gewdahrleistungsverzicht abgibt.

2.12.  Leistungen durch den Auftragnehmer, die vom Auftraggeber tiber den jeweils vereinbarten
Leistungsumfang hinaus in Anspruch genommen werden, werden vom Auftraggeber nach
tatsdchlichem Personal- und Sachaufwand zu den jeweils beim Auftragnehmer giltigen
Satzen vergitet. Dazu zéhlen inshesondere Leistungen aufierhalb der beim Auftragnehmer
ublichen Geschéiftszeit, das Analysieren und Beseitigen von Storungen und Fehlern, die
durch unsachgeméfie Handhabung oder Bedienung durch den Auftraggeber oder sonstige
nicht vom Auftragnehmer zu vertretende Umsténde entstanden sind.

3. Preise, Steuern und Gebuhren

3.1. Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) ohne Umsatzsteuer, wenn nicht
explizit anders ausgewiesen. Sie gelten nur fir den vorliegenden Auftrag. Die genannten
Preise verstehen sich ab Geschiftssitz bzw. - stelle des Auftragnehmers. Die Kosten von
Programmtriagern sowie allfdllige Vertragsgebithren werden gesondert in Rechnung

gestellt.
3.2. Bei Bibliotheks- (Standard)-Programmen doe gelten vereinbarten Preise. Bei allen anderen
Dienstleistungen (Organisationsberatung, Programmierung, Einschulung,

Umstellungsunterstiitzung, telefonische Beratung usw.) wird der Arbeitsaufwand zu den
am Tag der Leistungserbringung giiltigen Sdtzen verrechnet. Abweichungen von einem
dem Vertragspreis zugrundeliegenden Zeitaufwand, der nicht vom Auftragnehmer zu
vertreten ist, wird nach tatsdachlichem Anfall berechnet.

3.3. Die Kosten fiir Fahrt-, Tag- und Nachtigungsgelder werden dem Auftraggeber gesondert
nach den ublichen Sdtzen in Rechnung gestellt. Bestehen keine solchen Siatze, sind die
tatsdchlich verursachten Kosten (die nachzuweisen sind) zu ersetzen. Wegzeiten gelten als
Arbeitszeit.

34. Der Auftragnehmer ist berechtigt, jdhrlich eine Anpassung der vereinbarten Entgelte auf
Basis des Schweizer Landesindex fiir Konsumentenpreise vorzunehmen. Bei
Vereinbarungen in der Wahrung Euro (EUR) gilt entsprechend der Harmonisierte
Verbraucherpreisindex im Euroraum (HVPI / ECOICOP ver.2, DOI: prc_hicp_minr) fur
Dienstleistungen (SERV) It. Eurostat (https.//ec.europa.eu/eurostat). Die Anpassung erfolgt
automatisch, auch ohne gesonderte Mitteilung, jedoch hochstens einmal pro Kalenderjahr.
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4. Liefertermin

4.1. Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfiillung (Fertigstellung)
moglichst genau einzuhalten.

4.2. Die angestrebten Erfiilllungstermine konnen nur dann eingehalten werden, wenn der
Auftraggeber zu den vom Auftragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigen
Arbeiten und Unterlagen vollstindig, insbesondere die von ihm akzeptierte
Leistungsbeschreibung 1t. Punkt 2.3. zur Verfliigung stellt und seiner
Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen Ausmafl nachkommt. Lieferverzégerungen
und Kostenerhohungen, die durch unrichtige, unvollstindige oder nachtraglich gednderte
Angaben und Informationen bzw. zur Verfiigung gestellte Unterlagen entstehen, sind vom
Auftragnehmer nicht zu vertreten und kénnen nicht zum Verzug des Auftragnehmers
fihren. Daraus resultierende Mehrkosten tragt der Auftraggeber.

4.3. Bei Auftragen, die mehrere Einheiten, Module, Komponenten bzw. Programme umfassen,
ist der Auftragnehmer berechtigt, Teillieferungen durchzufiihren bzw. Teilrechnungen zu
legen.

5. Mitwirkungs- und Bereitstellungspflichten des Auftraggebers

5.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Mafdnahmen zu unterstiitzen, die fiir die Erbringung
der Dienstleistungen durch den Auftragnehmer erforderlich sind. Der Auftraggeber
verpflichtet sich weiters, alle Mafinahmen zu ergreifen, die zur Erfillung des Vertrags
erforderlich sind und die nicht im Leistungsumfang des Auftragnehmer enthalten sind.

5.2. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer samtliche fiir die Vertragserfilllung
erforderlichen Informationen, Daten, Zugdnge und Infrastruktur rechtzeitig und
unentgeltlich zur Verfigung.

5.3. Der Auftraggeber ist verantwortlich fir die Sicherheit seiner Systeme (z. B. Firewalls,
Virenschutz, Backups). Der Auftragnehmer tibernimmt keine Verantwortung fir
Datenverluste, sofern nicht ausdriicklich schriftlich anders vereinbart.

5.4. Sofern die Dienstleistungen vor Ort beim Auftraggeber erbracht werden, stellt der
Auftraggeber die zur Erbringung der Dienstleistungen durch den Auftragnehmer
erforderlichen Netzkomponenten, Anschlisse, Versorgungsstrom inkl.
Spitzenspannungsausgleich, Notstromversorgungen, Stellflichen fiir Anlagen, Arbeitsplatze,
Infrastruktur, Zugange, Software, Informationen sowie allfallige sonst benoétigte Ressourcen
in erforderlichem Umfang und Qualitdt (z.B. Klimatisierung) unentgeltlich zur Verfiigung.
Jedenfalls ist der Auftraggeber fiir die Einhaltung der vom jeweiligen Hersteller geforderten
Voraussetzungen fiir den Betrieb der Hardware verantwortlich. Ebenso hat der
Auftraggeber fiir die Raum- und Gebdudesicherheit, unter anderem fiir den Schutz vor
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Wasser, Feuer und Zutritt Unbefugter Sorge zu tragen. Der Auftraggeber ist fiir besondere
Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Sicherheitszellen) in seinen R&umlichkeiten selbst
verantwortlich. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, den Mitarbeitern des Auftragnehmers
Weisungen - gleich welcher Art - zu erteilen und wird alle Winsche beziiglich der
Leistungserbringung ausschliefflich an den vom Auftragnehmer benannten
Ansprechpartner herantragen.

5.5. Der Auftraggeber stellt zu den vereinbarten Terminen und auf eigene Kosten sdmtliche vom
Auftragnehmer zur Durchfithrung des Auftrages benotigten Informationen, Daten und
Unterlagen in der vom Auftragnehmer geforderten Form zur Verfiigung und unterstiitzt
den Auftragnehmer auf Wunsch bei der Problemanalyse und Stérungsbeseitigung, der
Koordination von Verarbeitungsauftrdgen und der Abstimmung der Dienstleistungen.
Anderungen in den Arbeitsabldufen beim Auftraggeber, die Anderungen in den vom
Auftragnehmer fir den Auftraggeber zu erbringenden Dienstleistungen verursachen
koénnen, bedirfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftragnehmer hinsichtlich ihrer
technischen und kommerziellen Auswirkungen.

5.6. Soweit dies nicht ausdriicklich im Leistungsumfang vom Auftragnehmer enthalten ist, wird
der Auftraggeber auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten fiir eine Netzanbindung sorgen.

5.7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die zur Nutzung der Dienstleistungen vom Auftragnehmer
erforderlichen Passworter, Zugdnge, Log-Ins und andere Zugangsdaten vertraulich zu
behandeln.

5.8. Der Auftraggeber wird die dem Auftragnehmer iibergebenen Daten und Informationen

zusatzlich bei sich verwahren, so dass sie bei Verlust oder Beschidigung jederzeit
rekonstruiert werden konnen.

5.9. Der Auftraggeber wird alle ihm obliegenden Mitwirkungspflichten so zeitgerecht erbringen,
dass der Auftragnehmer in der Erbringung der Dienstleistungen nicht behindert wird. Der
Auftraggeber stellt sicher, dass der Auftragnehmer und/oder die durch den Auftragnehmer
beauftragten Dritten fiir die Erbringung der Dienstleistungen den erforderlichen Zugang zu
den R&umlichkeiten beim Auftraggeber erhalten. Der Auftraggeber ist dafur
verantwortlich, dass die an der Vertragserfillung beteiligten Mitarbeiter seiner
verbundenen Unternehmen oder von ihm beauftragte Dritte entsprechend an der
Vertragserfillung mitwirken.

5.10.  Erfullt der Auftraggeber seine Mitwirkungspflichten nicht zu den vereinbarten Terminen
oder in dem vorgesehenen Umfang, gelten die vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen
trotz moglicher Einschrankungen dennoch als vertragskonform erbracht. Zeitplane fiir die
vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen verschieben sich in angemessenem
Umfang. Der Auftraggeber wird die dem Auftragnehmer hierdurch entstehenden
Mehraufwendungen und/oder Kosten zu den beim Auftragnehmer jeweils geltenden Sédtzen
gesondert vergiiten.
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5.11.  Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgen Beistellungen und Mitwirkungen des
Auftraggebers unentgeltlich.

5.12.  Sofern der Auftragnehmer dem Auftraggeber Speicherplatz zur Verfiigung stellt, ist der
Auftraggeber verpflichtet, auf diesem keine Daten abzulegen, deren Nutzung gegen
geltendes Recht, behordliche Anordnungen, Rechte Dritter oder Vereinbarungen mit Dritten
verstofit. Zudem ist der Auftraggeber verpflichtet, die Daten vor der Speicherung auf
diesem Speicherplatz auf Viren oder sonstige schddliche Komponenten zu priifen und
hierfir dem Stand der Technik entsprechende Mafsnahmen (zB Virenschutzprogramme)

einzusetzen.
6. Zahlung
6.1. Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spatestens 14

Tage ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Fiir Teilrechnungen
gelten die fiir den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.

6.2. Bei Auftragen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder Schulungen,
Realisierungen in Teilschritten) umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung
jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.

6.3. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung fir
die Durchfithrung der Lieferung bzw. Vertragserfillung durch den Auftragnehmer. Die
Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen den Auftragnehmer, die
laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag zuriickzutreten. Alle damit verbundenen
Kosten sowie der Gewinnentgang sind vom Auftraggeber zu tragen. Bei Zahlungsverzug
werden die gesetzlichen Verzugszinsen fir Unternehmergeschéfte fiir verrechnet. Gerat der
Auftraggeber mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, ist der Auftragnehmer
berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist (z. B. 14 Tage) den gesamten noch
offenen Betrag aus dem Vertrag sofort fallig zu stellen (Terminverlust).

6.4. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt,
Terminverlust in Kraft treten zu lassen und iibergebene Akzepte fallig zu stellen.

6.5. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollstindiger
Gesamtlieferung, Garantie- oder Gewadhrleistungsanspriichen oder Bemaéangelungen
zuruckzuhalten.

6.6. Sind nach dem Auftrag (auch) korperliche Sachen in das Eigentum des Auftraggebers zu

ubertragen, bleiben diese bis zur vollstindigen Bezahlung samtlicher Forderungen des
Auftragnehmers in dessen Eigentum.
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6.7. Die Aufrechnung ist dem Auftraggeber nur mit einer vom Auftragnehmer anerkannten
oder rechtskraftig festgestellten Gegenforderung gestattet. Ein Zuriickbehaltungsrecht steht
dem Auftraggeber nicht zu.

6.8. Alle sich aus dem Vertragsverhiltnis ergebenden Abgabenschuldigkeiten, wie z.B.
Rechtsgeschiaftsgebiihren oder Quellensteuern, tragt der Auftraggeber. Sollte der
Auftragnehmer fiir solche Abgaben in Anspruch genommen werden, so wird der
Auftraggeber den Auftragnehmer schad- und klaglos halten.

7. Hohere Gewalt

7.1. Soweit und solange Verpflichtungen infolge hoherer Gewalt, wie z.B. Krieg, Terrorismus,
Naturkatastrophen, Feuer, Streik, Aussperrung, Embargo, hoheitlicher Eingriffe, Ausfall der
Stromversorgung, Ausfall von Transportmitteln, Ausfall von Telekommunikationsnetzen
bzw. Datenleitungen, sich auf die Dienstleistungen auswirkende Gesetzesidnderungen nach
Vertragsabschluss oder sonstiger Nichtverfiigharkeit von Produkten nicht fristgerecht oder
nicht ordnungsgemafs erfiillt werden konnen, stellt dies keine Vertragsverletzung dar.

8. Urheberrecht und Nutzung

8.1. Vorbehaltlich von Punkt 6.2 und 6.4 erteilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach
Bezahlung des vereinbarten Entgelts ein nicht ausschliefSliches, nicht iibertraghares, nicht
unterlizenzierbares und zeitlich unbegrenztes Recht die Software fir die im Vertrag
spezifizierte Hardware und im Ausmafl der erworbenen Anzahl Lizenzen fir die
gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitspldtzen zu verwenden, sdmtliche auf der
Grundlage des Vertrages des Auftragnehmers erstellten Arbeitsergebnisse zum eigenen,
internen Gebrauch zu nutzen. Sdmtliche sonstige Rechte verbleiben beim Auftragnehmer.
Durch die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung der Software werden keine
Rechte tber die im gegenstdandlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Es entsteht
keine Miturheberschaft des Aufgraggebers. Jede Verletzung der Urheberrechte des
Auftragnehmers zieht Entgelt- bzw. Schadenersatzanspriiche nach sich, wobei in einem
solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist.

8.2. Ist im Fall der Erstellung von Individualsoftware eine ausschliefSliche, exklusive oder
sinngleiche Nutzungsbefugnis des Auftraggebers vereinbart, gilt § 40b Urheberrechtsgesetz
sinngemafs. Dies gilt allerdings nicht hinsichtlich jener Programmbestandteile, die von
unabhéngigen Dritten (d.h. solchen Personen, die die Bestandteile nicht als Arbeit- oder
Auftragnehmer des Auftragnehmers geschaffen haben) geschaffen und vom Auftragnehmer
in die Software integriert wurden (insbesondere von Dritten geschaffene Templates,
Programmbibliotheken wusw.). Vielmehr sind insoweit die fir diese bestehenden
Lizenzbedingungen mafdgeblich.
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8.3. Die Anfertigung von Kopien fir Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber
unter der Bedingung gestattet, dass samtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese
Kopien unverédndert mit iibertragen werden.

8.4. Sollte fiir die Herstellung von Interoperabilitit der gegenstdndlichen Software die
Offenlegung der Schnittstellen erforderlich sein, ist dies vom Auftraggeber gegen
Kostenvergiitung beim Auftragnehmer zu beauftragen. Kommt der Auftragnehmer dieser
Forderung nicht nach und erfolgt eine Dekompilierung geméafl Urheberrechtsgesetz, sind
die Ergebnisse ausschliefSlich zur Herstellung der Interoperabilitit zu verwenden.
Missbrauch hat Schadenersatz zur Folge.

8.5. Wird dem Auftraggeber eine Software zur Verfiigung gestellt, deren Lizenzinhaber ein
Dritter ist (zB Standardsoftware von Microsoft), so richtet sich die Einrdumung des
Nutzungsrechts nach den Lizenzbestimmungen des Lizenzinhabers (Hersteller).

8.6. Reverse Engineering, Dekompilierung oder Bearbeitung der Software sind unzulissig,
soweit nicht gesetzlich ausdrucklich erlaubt.

9. Rucktrittsrecht

9.1. Fiir den Fall der Uberschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden
oder rechtswidrigem Handeln des Auftragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels
eingeschriebenen Briefes vom betreffenden Auftrag zuriickzutreten, wenn auch innerhalb
der angemessenen Nachfrist die vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht
wird und den Auftraggeber daran kein Verschulden trifft.

9.2. Hohere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonstige
Umstande, die auflerhalb der Einflussmdglichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden
den Auftragnehmer von der Lieferverpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung
der vereinbarten Lieferzeit.

9.3. Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des
Auftragnehmers moglich. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat er
das Recht, neben den erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebiihr
in der Hohe von 33% des noch nicht abgerechneten Auftragswertes des Gesamtprojektes zu
verrechnen.

10. Gewahrleistung, Wartung, Anderungen
10.1. Der Auftragnehmer gewdhrleistet, dass die Software die in der ggf. dazugehorigen

Dokumentation beschriebenen Funktionen bzw. den Umfang 1t. Auftragsdokument erfiillt,
sofern die Software im vorgesehenen Umfeld genutzt wird.
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10.2.  Voraussetzung fiir die Fehlerbeseitigung ist, dass
o der Auftraggeber den Fehler unverziiglich dem Auftragnehmer anzeigt

o der Auftraggeber den Fehler ausreichend in einer Fehlermeldung beschreibt und diese
fir den Auftragnehmer bestimmbar ist

o der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle fiir die Fehlerbeseitigung erforderlichen
Unterlagen zur Verfiigung stellt

o der Auftraggeber oder ein ihm zurechenbarer Dritter keine Eingriffe in die Software
vorgenommen hat

o die Software unter den bestimmungsmaéfsigen Betriebshedingungen betrieben wird

Im Falle der Gewéhrleistung hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preisminderung oder
der Auflosung des Vertrages. Bei gerechtfertigter Méangelriige werden die Maéngel in
angemessener Frist behoben, wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur
Untersuchung und Mangelbehebung erforderlichen Mafinahmen ermdoglicht. Die
Vermutung der Mangelhaftigkeit gilt als ausgeschlossen.

Korrekturen und Erginzungen, die sich bis zur Ubergabe der vereinbarten Leistung
aufgrund organisatorischer und programmtechnischer Maingel, welche vom
Auftragnehmer zu vertreten sind, als notwendig erweisen, werden kostenlos vom
Auftragnehmer durchgefihrt.

10.3.  Kosten fir Hilfestellung, Fehlerdiagnose sowie Fehler- und Storungsbeseitigung, die vom
Auftraggeber zu vertreten sind, sowie sonstige Korrekturen, Anderungen und Ergénzungen
werden vom Auftragnehmer gegen Berechnung durchgefiihrt. Dies gilt auch fiir die
Behebung von Méangeln, wenn Programmanderungen, Ergdnzungen oder sonstige Eingriffe
vom Auftraggeber selbst oder von dritter Seite vorgenommen worden sind.

10.4. Ferner iibernimmt der Auftragnehmer keine Gewahr fiir Fehler, Storungen oder Schaden,
die auf unsachgemifie Bedienung, gednderte Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen
und Parameter, Verwendung ungeeigneter Organisationsmittel und Datentrdger, soweit
solche vorgeschrieben sind, anormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen
von den Installations- und Lagerbedingungen) sowie auf Transportschdaden zuriickzufithren
sind.

10.5. Fir Programme, die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. Dritte
nachtréglich verédndert werden, entféllt jegliche Gewdahrleistung durch den Auftragnehmer.
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10.6.  Soweit Gegenstand des Auftrages die Anderung oder Erginzung bereits bestehender
Programme ist, bezieht sich die Gewihrleistung auf die Anderung oder Erginzung. Die
Gewahrleistung fiir das urspringliche Programm lebt dadurch nicht wieder auf.

10.7.  Gewihrleistungsfrist betrégt sechs (6) Monate ab Ubergabe. Die Rechte des Auftraggebers
aus der Gewdhrleistung sowie die Anspriiche daraus verjdhren jedenfalls ein (1) Monat
nach Ende der Gewdhrleistungsfrist. Die Moglichkeit der Einrede gegen die
Entgeltforderung wird ausgeschlossen.

11. Haftung

11.1.  Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber fiir von ihm nachweislich verschuldete
Schaden nur im Falle groben Verschuldens. Dies gilt sinngeméfs auch fiir Schdden, die auf
vom Auftragnehmer beigezogene Dritte zurtiickzufiihren sind. Im Falle von verschuldeten
Personenschaden haftet der Auftragnehmer unbeschrankt.

11.2.  Die Haftung fir mittelbare Schaden - wie beispielsweise entgangenen Gewinn, Kosten die
mit einer Betriebsunterbrechung verbunden sind, Datenverluste oder Anspriiche Dritter -
wird ausdrucklich ausgeschlossen.

11.3.  Schadenersatzanspriiche verjdhren nach den gesetzlichen Vorschriften, jedoch spéatestens
mit Ablauf eines Jahres ab Kenntnis des Schadens und des Schédigers.

11.4.  Sofern der Auftragnehmer das Werk unter Zuhilfenahme Dritter erbringt und in diesem
Zusammenhang Gewahrleistungs- und/oder Haftungsanspriiche gegeniiber diesen Dritten
entstehen, tritt der Auftragnehmer diese Anspriiche an den Auftraggeber ab. Der
Auftraggeber wird sich in diesem Fall vorrangig an diesen Dritten halten.

11.5.  Der Auftragnehmer haftet nicht flir Stérungen der Telekommunikationsinfrastruktur

11.6.  Ist die Datensicherung ausdriicklich als Leistung vereinbart, so ist die Haftung fir den
Verlust von Daten abweichend von Punkt 9.2 nicht ausgeschlossen, jedoch fir die
Wiederherstellung der Daten begrenzt bis maximal 10% der Auftragssumme (Jahres-
Wartungsentgelt) je Schadensfall, maximal jedoch CHF 15.000,-. Weitergehende als die in
diesem Vertrag genannte Gewéahrleistungs- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers
- gleich aus welchem Rechtsgrund - sind ausgeschlossen.

12. Loyalitat

12.1. Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalitit. Sie werden jede
Abwerbung und Beschiftigung, auch iiber Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung
der Auftridge gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners wahrend der Dauer des
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Vertrages und 12 Monate nach Beendigung des Vertrages unterlassen. Der dagegen
verstofiende Vertragspartner ist verpflichtet, pauschalierten Schadenersatz in der Hoéhe
eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen.

13. Einsatz von Sub- und Partnerunternehmen

13.1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Vertragserflillung qualifizierte Dritte oder
Partnerunternehmen als Subunternehmer oder Erfiillungsgehilfen einzusetzen. Der
Auftraggeber erkennt an, dass die Auswahl und Steuerung dieser Dritten ausschliesslich im
Ermessen des Auftragnehmer liegt. Zwischen dem Auftraggeber und den vom
Auftragnehmer eingesetzten Dritten entsteht kein Vertragsverhaltnis.

13.2.  Der Auftraggeber verpflichtet sich, wihrend der Vertragslaufzeit sowie fiir 36 Monate
danach keine unmittelbaren oder mittelbaren Vertragsbeziehungen zu durch den
Auftragnehmer eingesetzten Subunternehmern oder Partnerunternehmen aufzunehmen,
soweit diese im Zusammenhang mit der Leistungserbringung fiir den Auftraggeber téatig
sind oder waren. Jede Umgehung dieser Regelung gilt als Abwerbung.

13.3.  Der Auftragnehmer bleibt alleiniger Vertragspartner des Auftraggebers, auch wenn
Leistungen ganz oder teilweise durch Subunternehmer oder Partnerunternehmen erbracht
werden. Eine Haftung des Auftragnehmers fiir Leistungen Dritter beschrankt sich auf die
sorgfaltige Auswahl und Steuerung.

13.4.  Soweit dies fiir die fachliche und organisatorische Zusammenarbeit erforderlich ist, kann
der Auftraggeber unmittelbar mit vom Auftragnehmer eingesetzten Subunternehmern oder
Partnerunternehmen kommunizieren. Der Umfang und die Modalititen einer solchen
direkten Zusammenarbeit richten sich nach den Vorgaben des Auftragnehmers.
Vertrauliche geschéiftliche Informationen, insbesondere zu vertraglichen Vereinbarungen
mit dem Auftragnehmer unterliegen der Geheimhaltung.

14. Datenschutz

14.1. Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes einzuhalten.

15. Geheimhaltung

15.1.  Jeder Vertragspartner sichert dem anderen zu, alle ihm vom anderen im Zusammenhang
mit diesem Vertrag und seiner Durchfithrung zur Kenntnis gebrachten Betriebsgeheimnisse
als solche zu behandeln und Dritten nicht zugédnglich zu machen, soweit diese nicht
allgemein bekannt sind, oder dem Empfanger bereits vorher ohne Verpflichtung zur
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Geheimhaltung bekannt waren, oder dem Empfidnger von einem Dritten ohne
Geheimhaltungsverpflichtung mitgeteilt bzw. tiberlassen werden, oder vom Empfianger
nachweislich unabhéngig entwickelt worden sind, oder aufgrund einer rechtskréftigen
behordlichen oder richterlichen Entscheidung offen zu legen sind.

15.2.  Die mit dem Auftragnehmer verbundenen Unterauftragnehmer gelten nicht als Dritte,
soweit sie einer inhaltlich diesem Punkt entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtung
unterliegen.

16. Schlussbestimmungen

16.1.  Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Unternehmern zur Anwendung
kommenden gesetzlichen Bestimmungen ausschliefSlich nach liechtensteinischem Recht,
auch dann, wenn der Auftrag im Ausland durchgefithrt wird.

16.2.  Fur den Fall von Streitigkeiten aus diesem Vertrag, die nicht einvernehmlich geregelt
werden konnen, vereinbaren die Vertragsparteien einvernehmlich zur aufergerichtlichen
Beilegung des Konfliktes eingetragene Mediatoren mit dem  Schwerpunkt
WirtschaftsMediation beizuziehen. Sollte tiber die Auswahl der WirtschaftsMediatoren oder
inhaltlich kein Einvernehmen hergestellt werden kdnnen, werden frithestens ein Monat ab
Scheitern der Verhandlungen rechtliche Schritte eingeleitet. Im Falle einer nicht zustande
gekommenen oder abgebrochenen Mediation, gilt in einem allfdllig eingeleiteten
Gerichtsverfahren liechtensteinisches Recht. Sadmtliche aufgrund einer vorherigen
Mediation angelaufenen notwendigen Aufwendungen, insbesondere auch jene fiir einen
beigezogenen Rechtsberater, kénnen vereinbarungsgemdfi in einem Gerichts- oder
Schiedsgerichtsverfahren als ,,vorprozessuale Kosten“ geltend gemacht werden.

16.3.  Jede Verfiigung iber die aufgrund des Vertrags bestehenden Rechte oder Pflichten bedarf
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners. Der
Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, den Vertrag auch ohne Zustimmung des Auftraggebers
auf ein mit dem Auftragnehmer konzernrechtlich verbundenes Unternehmen zu
ubertragen.

16.4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, diese AGB sowie die angebotenen Leistungen jederzeit
anzupassen. Anderungen werden auf der Website des Auftragnehmer veroffentlicht und
dem Auftraggeber in geeigneter Form mitgeteilt. Widerspricht der Auftraggeber nicht
binnen vier Wochen nach Mitteilung, gelten die Anderungen als akzeptiert.

16.5.  Der Auftragnehmer ist ab Beginn eines konkreten Auftrags berechtigt, den Auftraggeber als
Referenz mit Bezeichnung der Auftragskategorie zu Verwenden, inklusive Verwendung des
Firmenlogos des Auftraggebers. Weiterfiilhrende Nennungen und Details bedirfen der
Einwilligung des Auftraggebers. Der Auftraggeber hat das Recht der Verwendung jederzeit
schriftlich zu Widerrufen.
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16.6.  Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise
unwirksam sein oder unwirksam werden, so wird hierdurch der tbrige Inhalt dieses
Vertrages nicht beriihrt. Die unwirksame oder nicht durchfiihrbare Bestimmung ist durch
eine sinngeméfle giltige Regelung zu ersetzen, die der unwirksamen bzw.
undurchfiihrbaren Klausel am Néchsten kommt.
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	2.9. Ausdrücklich weisen wir daraufhin, dass eine barrierefreie Ausgestaltung (insbesondere von Websites), insbesondere iSd Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BundesBehindertengleichstellungsgesetz – BGStG), des Bundesgesetzes über den barrierefreien Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen des Bundes (WebZugänglichkeits-Gesetz – WZG) bzw. des mit 28. Juni 2025 in Kraft tretenden Bundesgesetz über Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (Barrierefreiheitsgesetz – BaFG), nicht im Angebot enthalten ist, sofern diese nicht gesondert/ individuell vom Auftraggeber angefordert wurde. Sollte die barrierefreie Ausgestaltung nicht vereinbart worden sein, so obliegt dem Auftraggeber die Überprüfung der Leistung auf ihre Zulässigkeit im Hinblick auf die hierfür einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen durchzuführen. Ebenso hat der Auftraggeber von ihm bereit gestellte Inhalte auf ihre rechtliche, insbesondere wettbewerbs-, marken-, urheber- und verwaltungsrechtliche Zulässigkeit zu überprüfen. Der Auftragnehmer haftet im Falle leichter Fahrlässigkeit oder nach Erfüllung einer allfälligen Warnpflicht gegenüber dem Auftraggeber nicht für die rechtliche Zulässigkeit von Inhalten, wenn diese vom Auftraggeber vorgegeben wurden.
	2.10. Eine Programmdokumentation wird nur dann erstellt und dem Auftraggeber übergeben, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird. Gleiches gilt für die Übergabe des Quellcodes. Die Übergabe setzt in jedem Fall die vollständige Bezahlung voraus.
	2.11. Allfällige Systempasswörter zu individuell für den Auftraggeber erstellten Leistungen werden diesem nur bekanntgegeben, wenn a) kein Wartungs- oder Betreuungsauftrag für die vom Systempasswort betroffene Komponente (mehr) besteht, b) sämtliche Zahlungspflichten des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer erfüllt sind, c) der Auftragnehmer das Passwort benötigt, um die Leistung dem Vertragszweck entsprechend zu nutzen, anzupassen oder weiterzuentwickeln, und d) er gegenüber dem Auftragnehmer einen Gewährleistungsverzicht abgibt.
	2.12. Leistungen durch den Auftragnehmer, die vom Auftraggeber über den jeweils vereinbarten Leistungsumfang hinaus in Anspruch genommen werden, werden vom Auftraggeber nach tatsächlichem Personal- und Sachaufwand zu den jeweils beim Auftragnehmer gültigen Sätzen vergütet. Dazu zählen insbesondere Leistungen außerhalb der beim Auftragnehmer üblichen Geschäftszeit, das Analysieren und Beseitigen von Störungen und Fehlern, die durch unsachgemäße Handhabung oder Bedienung durch den Auftraggeber oder sonstige nicht vom Auftragnehmer zu vertretende Umstände entstanden sind.

	3. Preise, Steuern und Gebühren
	3.1. Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF) ohne Umsatzsteuer, wenn nicht explizit anders ausgewiesen. Sie gelten nur für den vorliegenden Auftrag. Die genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. - stelle des Auftragnehmers. Die Kosten von Programmträgern sowie allfällige Vertragsgebühren werden gesondert in Rechnung gestellt.
	3.2. Bei Bibliotheks- (Standard)-Programmen doe gelten vereinbarten Preise. Bei allen anderen Dienstleistungen (Organisationsberatung, Programmierung, Einschulung, Umstellungsunterstützung, telefonische Beratung usw.) wird der Arbeitsaufwand zu den am Tag der Leistungserbringung gültigen Sätzen verrechnet. Abweichungen von einem dem Vertragspreis zugrundeliegenden Zeitaufwand, der nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, wird nach tatsächlichem Anfall berechnet.
	3.3. Die Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden dem Auftraggeber gesondert nach den üblichen Sätzen in Rechnung gestellt. Bestehen keine solchen Sätze, sind die tatsächlich verursachten Kosten (die nachzuweisen sind) zu ersetzen. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit.
	3.4. Der Auftragnehmer ist berechtigt, jährlich eine Anpassung der vereinbarten Entgelte auf Basis des Schweizer Landesindex für Konsumentenpreise vorzunehmen. Bei Vereinbarungen in der Währung Euro (EUR) gilt entsprechend der Harmonisierte Verbraucherpreisindex im Euroraum (HVPI / ECOICOP ver.2, DOI: prc_hicp_minr) für Dienstleistungen (SERV) lt. Eurostat (https.//ec.europa.eu/eurostat). Die Anpassung erfolgt automatisch, auch ohne gesonderte Mitteilung, jedoch höchstens einmal pro Kalenderjahr.

	4. Liefertermin
	4.1. Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) möglichst genau einzuhalten.
	4.2. Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehalten werden, wenn der Auftraggeber zu den vom Auftragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigen Arbeiten und Unterlagen vollständig, insbesondere die von ihm akzeptierte Leistungsbeschreibung lt. Punkt 2.3. zur Verfügung stellt und seiner Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen Ausmaß nachkommt. Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, unvollständige oder nachträglich geänderte Angaben und Informationen bzw. zur Verfügung gestellte Unterlagen entstehen, sind vom Auftragnehmer nicht zu vertreten und können nicht zum Verzug des Auftragnehmers führen. Daraus resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber.
	4.3. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten, Module, Komponenten bzw. Programme umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, Teillieferungen durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu legen.

	5. Mitwirkungs- und Bereitstellungspflichten des Auftraggebers
	5.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu unterstützen, die für die Erbringung der Dienstleistungen durch den Auftragnehmer erforderlich sind. Der Auftraggeber verpflichtet sich weiters, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung des Vertrags erforderlich sind und die nicht im Leistungsumfang des Auftragnehmer enthalten sind.
	5.2. Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer sämtliche für die Vertragserfüllung erforderlichen Informationen, Daten, Zugänge und Infrastruktur rechtzeitig und unentgeltlich zur Verfügung.
	5.3. Der Auftraggeber ist verantwortlich für die Sicherheit seiner Systeme (z. B. Firewalls, Virenschutz, Backups). Der Auftragnehmer übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart.
	5.4. Sofern die Dienstleistungen vor Ort beim Auftraggeber erbracht werden, stellt der Auftraggeber die zur Erbringung der Dienstleistungen durch den Auftragnehmer erforderlichen Netzkomponenten, Anschlüsse, Versorgungsstrom inkl. Spitzenspannungsausgleich, Notstromversorgungen, Stellflächen für Anlagen, Arbeitsplätze, Infrastruktur, Zugange, Software, Informationen sowie allfällige sonst benötigte Ressourcen in erforderlichem Umfang und Qualität (z.B. Klimatisierung) unentgeltlich zur Verfügung. Jedenfalls ist der Auftraggeber für die Einhaltung der vom jeweiligen Hersteller geforderten Voraussetzungen für den Betrieb der Hardware verantwortlich. Ebenso hat der Auftraggeber für die Raum- und Gebäudesicherheit, unter anderem für den Schutz vor Wasser, Feuer und Zutritt Unbefugter Sorge zu tragen. Der Auftraggeber ist für besondere Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Sicherheitszellen) in seinen Räumlichkeiten selbst verantwortlich. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, den Mitarbeitern des Auftragnehmers Weisungen - gleich welcher Art - zu erteilen und wird alle Wünsche bezüglich der Leistungserbringung ausschließlich an den vom Auftragnehmer benannten Ansprechpartner herantragen.
	5.5. Der Auftraggeber stellt zu den vereinbarten Terminen und auf eigene Kosten sämtliche vom Auftragnehmer zur Durchführung des Auftrages benötigten Informationen, Daten und Unterlagen in der vom Auftragnehmer geforderten Form zur Verfügung und unterstützt den Auftragnehmer auf Wunsch bei der Problemanalyse und Störungsbeseitigung, der Koordination von Verarbeitungsaufträgen und der Abstimmung der Dienstleistungen. Änderungen in den Arbeitsabläufen beim Auftraggeber, die Änderungen in den vom Auftragnehmer für den Auftraggeber zu erbringenden Dienstleistungen verursachen können, bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Auftragnehmer hinsichtlich ihrer technischen und kommerziellen Auswirkungen.
	5.6. Soweit dies nicht ausdrücklich im Leistungsumfang vom Auftragnehmer enthalten ist, wird der Auftraggeber auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten für eine Netzanbindung sorgen.
	5.7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die zur Nutzung der Dienstleistungen vom Auftragnehmer erforderlichen Passwörter, Zugänge, Log-Ins und andere Zugangsdaten vertraulich zu behandeln.
	5.8. Der Auftraggeber wird die dem Auftragnehmer übergebenen Daten und Informationen zusätzlich bei sich verwahren, so dass sie bei Verlust oder Beschädigung jederzeit rekonstruiert werden können.
	5.9. Der Auftraggeber wird alle ihm obliegenden Mitwirkungspflichten so zeitgerecht erbringen, dass der Auftragnehmer in der Erbringung der Dienstleistungen nicht behindert wird. Der Auftraggeber stellt sicher, dass der Auftragnehmer und/oder die durch den Auftragnehmer beauftragten Dritten für die Erbringung der Dienstleistungen den erforderlichen Zugang zu den Räumlichkeiten beim Auftraggeber erhalten. Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass die an der Vertragserfüllung beteiligten Mitarbeiter seiner verbundenen Unternehmen oder von ihm beauftragte Dritte entsprechend an der Vertragserfüllung mitwirken.
	5.10. Erfüllt der Auftraggeber seine Mitwirkungspflichten nicht zu den vereinbarten Terminen oder in dem vorgesehenen Umfang, gelten die vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen trotz möglicher Einschränkungen dennoch als vertragskonform erbracht. Zeitpläne für die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen verschieben sich in angemessenem Umfang. Der Auftraggeber wird die dem Auftragnehmer hierdurch entstehenden Mehraufwendungen und/oder Kosten zu den beim Auftragnehmer jeweils geltenden Sätzen gesondert vergüten.
	5.11. Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgen Beistellungen und Mitwirkungen des Auftraggebers unentgeltlich.
	5.12. Sofern der Auftragnehmer dem Auftraggeber Speicherplatz zur Verfügung stellt, ist der Auftraggeber verpflichtet, auf diesem keine Daten abzulegen, deren Nutzung gegen geltendes Recht, behördliche Anordnungen, Rechte Dritter oder Vereinbarungen mit Dritten verstößt. Zudem ist der Auftraggeber verpflichtet, die Daten vor der Speicherung auf diesem Speicherplatz auf Viren oder sonstige schädliche Komponenten zu prüfen und hierfür dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen (zB Virenschutzprogramme) einzusetzen.

	6. Zahlung
	6.1. Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 14 Tage ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog.
	6.2. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme und/oder Schulungen, Realisierungen in Teilschritten) umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.
	6.3. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind vom Auftraggeber zu tragen. Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen für Unternehmergeschäfte für verrechnet. Gerät der Auftraggeber mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist (z. B. 14 Tage) den gesamten noch offenen Betrag aus dem Vertrag sofort fällig zu stellen (Terminverlust).
	6.4. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzepte fällig zu stellen.
	6.5. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten.
	6.6. Sind nach dem Auftrag (auch) körperliche Sachen in das Eigentum des Auftraggebers zu übertragen, bleiben diese bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen des Auftragnehmers in dessen Eigentum.
	6.7. Die Aufrechnung ist dem Auftraggeber nur mit einer vom Auftragnehmer anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderung gestattet. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Auftraggeber nicht zu.
	6.8. Alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Abgabenschuldigkeiten, wie z.B. Rechtsgeschäftsgebühren oder Quellensteuern, trägt der Auftraggeber. Sollte der Auftragnehmer für solche Abgaben in Anspruch genommen werden, so wird der Auftraggeber den Auftragnehmer schad- und klaglos halten.

	7. Höhere Gewalt
	7.1. Soweit und solange Verpflichtungen infolge höherer Gewalt, wie z.B. Krieg, Terrorismus, Naturkatastrophen, Feuer, Streik, Aussperrung, Embargo, hoheitlicher Eingriffe, Ausfall der Stromversorgung, Ausfall von Transportmitteln, Ausfall von Telekommunikationsnetzen bzw. Datenleitungen, sich auf die Dienstleistungen auswirkende Gesetzesänderungen nach Vertragsabschluss oder sonstiger Nichtverfügbarkeit von Produkten nicht fristgerecht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt werden können, stellt dies keine Vertragsverletzung dar.

	8. Urheberrecht und Nutzung
	8.1. Vorbehaltlich von Punkt 6.2 und 6.4 erteilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares und zeitlich unbegrenztes Recht die Software für die im Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß der erworbenen Anzahl Lizenzen für die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu verwenden, sämtliche auf der Grundlage des Vertrages des Auftragnehmers erstellten Arbeitsergebnisse zum eigenen, internen Gebrauch zu nutzen. Sämtliche sonstige Rechte verbleiben beim Auftragnehmer. Durch die Mitwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung der Software werden keine Rechte über die im gegenständlichen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Es entsteht keine Miturheberschaft des Aufgraggebers. Jede Verletzung der Urheberrechte des Auftragnehmers zieht Entgelt- bzw. Schadenersatzansprüche nach sich, wobei in einem solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist.
	8.2. Ist im Fall der Erstellung von Individualsoftware eine ausschließliche, exklusive oder sinngleiche Nutzungsbefugnis des Auftraggebers vereinbart, gilt § 40b Urheberrechtsgesetz sinngemäß. Dies gilt allerdings nicht hinsichtlich jener Programmbestandteile, die von unabhängigen Dritten (d.h. solchen Personen, die die Bestandteile nicht als Arbeit- oder Auftragnehmer des Auftragnehmers geschaffen haben) geschaffen und vom Auftragnehmer in die Software integriert wurden (insbesondere von Dritten geschaffene Templates, Programmbibliotheken usw.). Vielmehr sind insoweit die für diese bestehenden Lizenzbedingungen maßgeblich.
	8.3. Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber unter der Bedingung gestattet, dass sämtliche Copyright- und Eigentumsvermerke in diese Kopien unverändert mit übertragen werden.
	8.4. Sollte für die Herstellung von Interoperabilität der gegenständlichen Software die Offenlegung der Schnittstellen erforderlich sein, ist dies vom Auftraggeber gegen Kostenvergütung beim Auftragnehmer zu beauftragen. Kommt der Auftragnehmer dieser Forderung nicht nach und erfolgt eine Dekompilierung gemäß Urheberrechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließlich zur Herstellung der Interoperabilität zu verwenden. Missbrauch hat Schadenersatz zur Folge.
	8.5. Wird dem Auftraggeber eine Software zur Verfügung gestellt, deren Lizenzinhaber ein Dritter ist (zB Standardsoftware von Microsoft), so richtet sich die Einräumung des Nutzungsrechts nach den Lizenzbestimmungen des Lizenzinhabers (Hersteller).
	8.6. Reverse Engineering, Dekompilierung oder Bearbeitung der Software sind unzulässig, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich erlaubt.

	9. Rücktrittsrecht
	9.1. Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden oder rechtswidrigem Handeln des Auftragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels eingeschriebenen Briefes vom betreffenden Auftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der angemessenen Nachfrist die vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht wird und den Auftraggeber daran kein Verschulden trifft.
	9.2. Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonstige Umstände, die außerhalb der Einflussmöglichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden den Auftragnehmer von der Lieferverpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung der vereinbarten Lieferzeit.
	9.3. Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers möglich. Ist der Auftragnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat er das Recht, neben den erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der Höhe von 33% des noch nicht abgerechneten Auftragswertes des Gesamtprojektes zu verrechnen.

	10. Gewährleistung, Wartung, Änderungen
	10.1. Der Auftragnehmer gewährleistet, dass die Software die in der ggf. dazugehörigen Dokumentation beschriebenen Funktionen bzw. den Umfang lt. Auftragsdokument erfüllt, sofern die Software im vorgesehenen Umfeld genutzt wird.
	10.2. Voraussetzung für die Fehlerbeseitigung ist, dass
	der Auftraggeber den Fehler unverzüglich dem Auftragnehmer anzeigt
	der Auftraggeber den Fehler ausreichend in einer Fehlermeldung beschreibt und diese für den Auftragnehmer bestimmbar ist
	der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle für die Fehlerbeseitigung erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellt
	der Auftraggeber oder ein ihm zurechenbarer Dritter keine Eingriffe in die Software vorgenommen hat
	die Software unter den bestimmungsmäßigen Betriebsbedingungen betrieben wird
	Im Falle der Gewährleistung hat Verbesserung jedenfalls Vorrang vor Preisminderung oder der Auflösung des Vertrages. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die Vermutung der Mangelhaftigkeit gilt als ausgeschlossen.
	Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis zur Übergabe der vereinbarten Leistung aufgrund organisatorischer und programmtechnischer Mängel, welche vom Auftragnehmer zu vertreten sind, als notwendig erweisen, werden kostenlos vom Auftragnehmer durchgeführt.
	10.3. Kosten für Hilfestellung, Fehlerdiagnose sowie Fehler- und Störungsbeseitigung, die vom Auftraggeber zu vertreten sind, sowie sonstige Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen werden vom Auftragnehmer gegen Berechnung durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung von Mängeln, wenn Programmänderungen, Ergänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftraggeber selbst oder von dritter Seite vorgenommen worden sind.
	10.4. Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, geänderte Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und Parameter, Verwendung ungeeigneter Organisationsmittel und Datenträger, soweit solche vorgeschrieben sind, anormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den Installations- und Lagerbedingungen) sowie auf Transportschäden zurückzuführen sind.
	10.5. Für Programme, die durch eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. Dritte nachträglich verändert werden, entfällt jegliche Gewährleistung durch den Auftragnehmer.
	10.6. Soweit Gegenstand des Auftrages die Änderung oder Ergänzung bereits bestehender Programme ist, bezieht sich die Gewährleistung auf die Änderung oder Ergänzung. Die Gewährleistung für das ursprüngliche Programm lebt dadurch nicht wieder auf.
	10.7. Gewährleistungsfrist beträgt sechs (6) Monate ab Übergabe. Die Rechte des Auftraggebers aus der Gewährleistung sowie die Ansprüche daraus verjähren jedenfalls ein (1) Monat nach Ende der Gewährleistungsfrist. Die Möglichkeit der Einrede gegen die Entgeltforderung wird ausgeschlossen.

	11. Haftung
	11.1. Der Auftragnehmer haftet dem Auftraggeber für von ihm nachweislich verschuldete Schäden nur im Falle groben Verschuldens. Dies gilt sinngemäß auch für Schäden, die auf vom Auftragnehmer beigezogene Dritte zurückzuführen sind. Im Falle von verschuldeten Personenschäden haftet der Auftragnehmer unbeschränkt.
	11.2. Die Haftung für mittelbare Schäden - wie beispielsweise entgangenen Gewinn, Kosten die mit einer Betriebsunterbrechung verbunden sind, Datenverluste oder Ansprüche Dritter - wird ausdrücklich ausgeschlossen.
	11.3. Schadenersatzansprüche verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften, jedoch spätestens mit Ablauf eines Jahres ab Kenntnis des Schadens und des Schädigers.
	11.4. Sofern der Auftragnehmer das Werk unter Zuhilfenahme Dritter erbringt und in diesem Zusammenhang Gewährleistungs- und/oder Haftungsansprüche gegenüber diesen Dritten entstehen, tritt der Auftragnehmer diese Ansprüche an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber wird sich in diesem Fall vorrangig an diesen Dritten halten.
	11.5. Der Auftragnehmer haftet nicht für Störungen der Telekommunikationsinfrastruktur
	11.6. Ist die Datensicherung ausdrücklich als Leistung vereinbart, so ist die Haftung für den Verlust von Daten abweichend von Punkt 9.2 nicht ausgeschlossen, jedoch für die Wiederherstellung der Daten begrenzt bis maximal 10% der Auftragssumme (Jahres-Wartungsentgelt) je Schadensfall, maximal jedoch CHF 15.000,-. Weitergehende als die in diesem Vertrag genannte Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche des Auftraggebers - gleich aus welchem Rechtsgrund - sind ausgeschlossen.

	12. Loyalität
	12.1. Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung und Beschäftigung, auch über Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Aufträge gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vertrages und 12 Monate nach Beendigung des Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende Vertragspartner ist verpflichtet, pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen.

	13. Einsatz von Sub- und Partnerunternehmen
	13.1. Der Auftragnehmer ist berechtigt, zur Vertragserfüllung qualifizierte Dritte oder Partnerunternehmen als Subunternehmer oder Erfüllungsgehilfen einzusetzen. Der Auftraggeber erkennt an, dass die Auswahl und Steuerung dieser Dritten ausschliesslich im Ermessen des Auftragnehmer liegt. Zwischen dem Auftraggeber und den vom Auftragnehmer eingesetzten Dritten entsteht kein Vertragsverhältnis.
	13.2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, während der Vertragslaufzeit sowie für 36 Monate danach keine unmittelbaren oder mittelbaren Vertragsbeziehungen zu durch den Auftragnehmer eingesetzten Subunternehmern oder Partnerunternehmen aufzunehmen, soweit diese im Zusammenhang mit der Leistungserbringung für den Auftraggeber tätig sind oder waren. Jede Umgehung dieser Regelung gilt als Abwerbung.
	13.3. Der Auftragnehmer bleibt alleiniger Vertragspartner des Auftraggebers, auch wenn Leistungen ganz oder teilweise durch Subunternehmer oder Partnerunternehmen erbracht werden. Eine Haftung des Auftragnehmers für Leistungen Dritter beschränkt sich auf die sorgfältige Auswahl und Steuerung.
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